
Abschlussfristen
für Produkte ohne Stornoschutz•	

Schließen Sie Ihre Reiseversicherung ohne Stornoschutz (spätestens einen Tag) 
vor Ihrer geplanten Abreise für den gesamten Reisezeitraum ab. Die Prämie muss
im Voraus für die gesamte Reisedauer bezahlt werden. Eine Verlängerung des 
Versicherungsschutzes nach Reiseantritt ist nicht möglich.

für Produkte mit Stornoschutz•	
Sofortiger Stornoschutz besteht, wenn die Versicherung gleichzeitig mit der 
Reisebuchung abgeschlossen wurde, unabhängig von der Zeitdauer bis zur Abreise. 

Wird die Versicherung nach der Reisebuchung abgeschlossen, sind nur Ereignisse 
versichert, welche sich ab dem 10. Tag nach Versicherungsabschluss ereignen 
(Ausnahme: Unfall, Todesfall, Elementarereignis). Stornoschutz besteht nicht, wenn 
die Versicherung erst nach der Buchung abgeschlossen wird und der Zeitraum zur 
Abreise kürzer als 31 Tage ist.

Geltungsbereich/Dauer
Der Kurzreiseschutz ist für bis zu 10 Tage in Europa (im geographischen Sinn 
inkl. Mittelmeerstaaten, Jordanien, Kanarische Inseln und Madeira) gültig. 

Europa umschließt im Detail folgende Staaten und Gebiete: Ägypten, Albanien, Algerien, 
Andorra, Azoren, Balearen, Bear Insel, Belgien, Bosnien und Herzegowina, Bulgarien, Ceuta, 
Dänemark, Deutschland, Estland, Europäisches Russland, Färöer Inseln (ohne Grönland), 
Finnland, Frankreich (ohne Überseegebiete), Franz-Joseph-Land, Gazastreifen, Georgien, 
Gibraltar, Golanhöhen, Griechenland, Großbritannien, Irland, Island, Isle of Man, Israel,  
Italien, Jan Mayen Insel, Jordanien, Kanalinseln, Kanarische Inseln, Kroatien, Lettland,  
Libanon, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Libyen, Madeira, Malta, Marokko (ohne West-
sahara), Mazedonien, Melilla, Moldawien, Monaco, Montenegro, Niederlande, Nordirland, 
Norwegen, Orkneyinseln, Österreich, Polen, Portugal, Rumänien, San Marino, Schweden, 
Schweiz, Serbien, Shetlandinseln, Slowakei, Slowenien, Spanien, Spitzbergen, Syrien,  
Tschechien, Tunesien, Türkei, Ukraine, Ungarn, Vatikanstaat, Westjordanland und Zypern.

Es gelten die bei Vertragsabschluss letztgültigen Versicherungsbedingungen der 
Allianz Global Assistance, welchen Sie auch detaillierte Leistungsbeschreibungen 
entnehmen. Diese finden Sie zum Download unter www.allianz-assistance.at. 

Kein Vermittler ist berechtigt, den Bedingungen widersprechende oder diese 
ergänzende Sondervereinbarungen zu treffen. Mit der Veröffentlichung neuer 
Folder verlieren die hier angeführten Tarife ihre Gültigkeit.

Stornogründe lt. AVB
Folgende Stornogründe sind in unseren AVB festgelegt:

Plötzliche, schwere Krankheit, schwere gesundheitliche Unfallfolgen oder Tod •	
des Versicherten oder dessen Ehepartner, Kinder, Lebensgefährten, (Schwieger-)
Eltern, Geschwister, Großeltern, Enkel, Schwager und Schwägerin oder einer  
in der Polizze zusätzlich namentlich genannten Risiko-Person
Eintritt einer Schwangerschaft der Versicherten•	
Impfunverträglichkeit des Versicherten (bei vorgeschriebenen Impfungen)•	
Unerwartete Kündigung des Versicherten durch den Arbeitgeber•	
Unerwartete Einberufung des Versicherten zum Präsenzdienst für die Zeit  •	
der gebuchten Reise
Einreichung der Scheidungsklage durch den Ehepartner•	
Nichtbestehen der Matura oder Abschlussklasse des Versicherten  •	
vor einer unmittelbar danach geplanten Reise
Bedeutender Sachschaden oder Einbruch am Eigentum des Versicherten  •	
an seinem Wohnort, der seine Anwesenheit unbedingt erforderlich macht
Für bis zu sieben Personen, die gemeinsam eine Reise/Miete gebucht haben  •	
und gemeinsam versichert sind, liegt auch dann ein Versicherungsfall vor, wenn 
einer der oben genannten Gründe nur für eine der sieben Personen eintritt.

Hilfe im Notfall
Wenn es wirklich drauf ankommt, steht Ihnen unsere 24h Notrufzentrale mit Rat 
und Tat zur Seite. Wir organisieren Ihr sicheres Heimkommen, jederzeit und von 
jedem Ort der Welt.
Telefon + 43 (0)1 525 03 - 245 
Telefax + 43 (0)1 525 03 - 888 

Um die Leistungen Stationäre und Ambulante Behandlung, Extrarückreise und Not-
transport beanspruchen zu können, muss bei Eintritt des Ereignisses oder Leidens 
unverzüglich die Allianz Global Assistance Notrufzentrale informiert werden. 

Halten Sie Ihren Versicherungsnachweis, die genaue Anschrift und die Telefon-
nummer Ihres derzeitigen Aufenthaltortes bereit. 

Schadenmeldung
Melden Sie Ihren Stornofall schriftlich1.	  innerhalb von 48 Stunden an die  
Leistungsabteilung der Allianz Global Assistance
Senden Sie Ihre Unterlagen (Schadenmeldung, Buchungsbestätigung,  2.	
Arztrechnung, etc.) im Original an unsere Leistungsabteilung
Sämtliche 3.	 Formulare finden Sie zum Download  
unter www.allianz-assistance.at

Leistungsabteilung:  
Telefon + 43 (0)1 525 03 - 6822  
Telefax + 43 (0)1 525 03 - 890  
E-Mail: schaden@allianz-assistance.at

Bitte beachten Sie, dass ohne sofortige Meldung kein Leistungsanspruch besteht!

Kontakt 
Haben Sie Fragen zu unseren Leistungen? Wir sind gerne für Sie da.  
Kontaktieren Sie unser Servicecenter unter +43 (0) 1 525 03 - 6811  
oder per E-Mail unter service@allianz-assistance.at.

Gruppenermäßigung
ab 11 gleichen Paketen	 - 3 %•	
ab 21 gleichen Paketen	 - 5 %•	
ab 51 gleichen Paketen	 - 10 %•	

Allianz Global Assistance Kurzreiseschutz – gültig ab 02/2012 bis zur Veröffentlichung neuer Tarife – Satz- und Druckfehler vorbehalten!

Kurzreiseschutz
Optimaler Basisschutz für Kurzurlaube.
Für bis zu 10 Tage in Europa.

Variante Prämien
EINZEL

ohne Stornoschutz 22

mit Stornoschutz bis € 375 33

mit Stornoschutz bis € 750 44

Alle Beträge in €

Leistungen
24h notrufzentrale Ù +43 1 525 03 245
Weltweite Soforthilfe: 24h am Tag – 365 Tage im Jahr: bei Krankheit, Unfall, 
Strafverfolgung, Verlust von Reisedokumenten/Reisezahlungsmitteln.
Weltweites Netzwerk aus Ärzten, Krankenhäusern und Ambulanzgesellschaften.
Stornoschutz                  alle Beträge in €

Ersatz der Stornokosten bei Nichtantritt der Reise 
(gemäß den in den AVB angeführten Gründen)

entsprechend der 
gebuchten Staffel

AUSLANDSkrankenversicherung
Stationäre und ambulante Behandlung bis 100.000 

Ambulanzjet bzw. Heimtransport aus medizinischen 
Gründen oder nach 3 Tagen Spital

bis 100.000

reisegepäck (Neuwert bis 6 Monate)
Kostenersatz bei Beschädigung/Verlust durch den 
Transporteur oder Beraubung, Diebstahl

bis 1.000

Verspätete Gepäckauslieferung am Reiseziel
(mindestens 12 Stunden)

bis 100

extrarückreise
Überführungskosten im Todesfall oder
Bestattungskosten am Sterbeort

bis 10.000
bis 10.000

AGA International S.A.
Niederlassung für Österreich 
Pottendorfer Straße 25 – 27
A-1120 Wien
Tel.: +43 1 525 03 - 6811
Fax: +43 1 525 03 - 885
service@allianz-assistance.at
www.allianz-assistance.at


